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Während der Erkenntnisstand über die hohe Gefährdung des regelwidrig linksfahrenden 
Radverkehrs vergleichsweise gut ist, liegen über die Sicherheit auf Radwegen, die in beiden 
Richtungen befahren werden dürfen, bislang nur wenige belastbare Erkenntnisse vor. Die 
Untersuchung sollte

 die Gefährdung des regelwidrig linksfahrenden Radverkehrs auf 
Einrichtungsradwegen mit der des linken Radverkehrs auf Zweirichtungsradwegen 
vergleichen,

 die Wirkung verschiedener Maßnahmen zur Sicherung des linken Radverkehrs auf 
Zweirichtungsradwegen untersuchen und

 aus den Ergebnissen Handlungsstrategien zur Erhöhung der Sicherheit im 
Zusammenhang mit dem Linksfahren ableiten.

Dazu wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

 Umfrage unter Städten, Gemeinden und Landkreisen zur Praxis und zu Erfahrungen 
mit der Zulassung und Sicherung des Radverkehrs auf Radwegen in Gegenrichtung,

 Analyse des Verkehrsverhaltens im Radverkehrs auf Radverkehrsanlagen mit 
Zweirichtungsbetrieb mit Vergleich zu Ergebnissen aus einer anderen Untersuchung 
an Straßen mit beidseitigen Einrichtungsradwegen,

 Unfallanalysen zur Ermittlung des Unfallrisikos linksfahrenden Radverkehrs unter 
Berücksichtigung verschiedener Maßnahmen zu seiner Sicherung,

 Videobeobachtungen an Einmündungen und verkehrsreichen Grundstückszufahrten 
mit unterschiedlichen Sicherungsmaßnahmen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 

 auf Zweirichtungsradwegen der Anteil des in Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite
fahrenden Radverkehrs einer Zielrichtung im Mittel etwa doppelt so hoch ist wie der 
Anteil der unerlaubt Linksfahrenden bei beidseitigen Einrichtungsradwegen,

 an Einmündungen und Grundstückszufahrten von zahlreichen einbiegenden Kfz nicht 
mit der notwendigen Sorgfalt bezüglich Bremsverhalten und Blickkontakt auf eine 

http://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor.php?source_opus=1610
http://www.bast.de/SiteGlobals/Forms/Warenkorb/Warenkorb_Formular.html;jsessionid=3021E5D28A9DAEA22414A35750A4BDB2.live2053?nn=633630&cart1183590=%2B1


Radverkehrsfurt mit Zweirichtungsbetrieb zugefahren wird, wobei ungünstige 
Sichtverhältnisse Problem erhöhend wirken,

 auch im Radverkehr auf Zweirichtungsradwegen in linker Richtung ein fehlendes 
Problembewusstsein für die erheblichen Gefährdungsrisiken im Einmündungsbereich 
weit verbreitet ist,

 die mittlere Unfallrate im Linksverkehr auf Zweirichtungsradwegen etwa doppelt so 
hoch liegt wie die im Rechtsverkehr,

 auf Einrichtungsradwegen die mittlere Unfallrate des regelwidrig links fahrenden 
Radverkehrs etwa doppelt so hoch ist wie für den linken Radverkehr auf 
Zweirichtungsanlagen,

 die Unfallabläufe sich bei regelwidrig als auch bei erlaubt linksfahrendem Radverkehr 
nicht unterscheiden und durch Einbiegen/Kreuzen-Unfälle mit Kfz an Einmündungen 
und Grundstückszufahrten geprägt sind, wobei unzureichende Sichtverhältnisse 
zwischen einbiegenden Kfz und dem linken Radverkehr ein wesentliches 
Gefährdungsmerkmal darstellen.

Folgerungen und Empfehlungen:
Eine Freigabe innerörtlicher Radwege in Gegenrichtung sollte weiterhin nur in 
Ausnahmefällen erwogen werden. Die Bestimmungen der VwV-StVO für die Freigabe linker 
Radwege sollten sogar noch präzisiert werden. Eine besondere Aufmerksamkeit ist den 
aufgrund örtlicher Gegebenheiten kritischen Einmündungen und Grundstückszufahrten zu 
widmen. Grundsätzlich ist die Einhaltung ausreichender Sichtbeziehungen zu gewährleisten. 
Neben den gemäß VwV-StVO erforderlichen Beschilderungen kann durch zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen wie Piktogramme mit Richtungspfeilen, Roteinfärbung der 
Radverkehrsfurt und insbesondere bauliche Maßnahmen ein spürbarer Sicherheitsgewinn 
erzielt werden.

Für die Verkehrssicherheitsarbeit kommt der Information und Aufklärung des Radverkehrs 
über die Gefahren des Linksfahrens besondere Bedeutung zu. In der Fahrschulausbildung und 
auch danach (zum Beispiel Pressekampagne) sollte dafür sensibilisiert werden, an 
Einmündungen und Grundstückszufahrten grundsätzlich auf Radverkehr aus beiden 
Richtungen zu achten. Bei Einrichtungsradwegen sollte das regelwidrige Linksfahren 
insbesondere bei Unfallauffälligkeiten überwacht und geahndet werden. 
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